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Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) – Reformen ohne Ende? 

 
Harald Schaich 

 
Es war im Juli 2002 als die EU-
Kommission, durch das Mandat des 
Europäischen Rates von Berlin ver-
pflichtet, ihre Halbzeitbewertung (Mid-
term Review) der auf dem selben Gipfel 
beschlossenen Agenda 2000 vorlegte 
und damit eine neuerliche Runde des 
endlos erscheinenden Reformprozesses 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Eu-
ropäischen Union (GAP) einleitete. 
Auch bei Agrarkommissar Franz Fisch-
ler hatte die für 2004 anstehende Os-
terweiterung der EU die Erkenntnis ge-
weckt, dass eine weitergehende Reform 
der GAP unausweichlich sei, deren 
Notwendigkeit er im Jahr 2001 auf dem 
Ost/West-Forum noch heftig bestritten 
hatte. Die auf dem Brüsseler Gipfel er-
zielte Einigung der Staats- und Regie-
rungschefs über den Finanzrahmen für 
die GAP innerhalb der erweiterten EU 
bis 2013 bildete die Grundlage für die 
konkreten Änderungsvorschläge am 
System der GAP und einiger wichtiger 
Marktordnungen, die die Kommission 
dem Ministerrat im Januar 2003 unter-
breitete. Dabei handelte es sich dem-
nach nicht lediglich um die persönlichen 
Vorstellungen von Agrarkommissar 
Fischler und seiner Generaldirektion, 
sondern um einen Gesetzesänderungs-
entwurf der Kommission. Da die 
Kommission im Regelfall vor der Vor-
lage der Änderung eines EU-Gesetzes 
prüft, ob sich dafür auch eine Mehrheit 
im EU-Ministerrat finden lässt, kann 
zumindest für die Kernpunkte und 

Grundrichtung der gemachten Vor-
schläge eine weitgehende Übernahme in 
das EU-Recht angenommen werden. 
Bedeutung der GAP  
Aber nicht nur diese jüngsten brisanten 
Entwicklungen sollten Anlass dafür 
sein, sich näher mit dem Agrarsektor 
innerhalb der EU auseinander zu setzen. 
Denn trotz anderer hoch aktueller 
Themen auf der europäischen Ebene 
wie der epochalen Arbeit des EU-
Konvents oder der Krise der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) angesichts des Irak-Kriegs stellt 
die GAP den wichtigsten und größten 
integrierten Politikbereich der EU dar. 
Sie ist der einzige Politiksektor der auf 
Gemeinschaftsebene geführt und ver-
waltet wird und nimmt somit eine her-
ausragende Stellung innerhalb des euro-
päischen Gefüges ein. Herausragend 
sind auch die jährlichen Ausgaben der 
GAP von zur Zeit ca. 40,5 Milliarden 
Euro, die alleine etwa die Hälfte der 
Haushaltsmittel der Union beanspru-
chen. Wiederum die Hälfte der Gesamt-
fläche der EU steht unter dem mittelba-
ren Einfluss der GAP und wird von 
landwirtschaftlichen Betrieben bewirt-
schaftet. Zwar sind mit 6,8 Millionen 
Europäern nur ca. 5 Prozent der Be-
schäftigten in der Landwirtschaft tätig. 
Doch wird sich diese Zahl ebenso wie 
die bewirtschaftete Gesamtfläche mit 
dem Beitritt der mittel- und osteuropäi-
schen Aspirantenstaaten mehr als ver-
doppeln. Zudem gibt es wohl kaum ei-
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nen anderen Politikbereich von dem der 
Bürger als Endverbraucher landwirt-
schaftlicher Produkte und Konsument 
der ihn umgebenden Kulturlandschaft 
täglich mehr berührt sein dürfte als den 
Agrarsektor. In Zeiten von Skandalen 
wie BSE oder der Maul- und Klauen-
seuche wird dies immer wieder ins Be-
wusstsein eines jeden Bürgers gerückt. 
Abgesehen von der wirtschaftlichen und 
finanziellen Zukunft Europas wird es 
uns nicht zuletzt die Umwelt und unsere 
eigene Gesundheit danken, wenn nicht 
nur an den Symptomen herum operiert 
wird und errungene Besitzstände vertei-
digt werden, sondern die GAP durch 
eine mutige und vorausschauende Re-
formarbeit für die Herausforderungen 
der Zukunft fit gemacht wird.  
Neue Herausforderungen und alte 
Strukturen  
Diese neuen Herausforderungen bilden 
externe Problemfelder wie die Osterwei-
terung der EU, die Globalisierung der 
Agrarmärkte und ein wachsender Libe-
ralisierungsdruck durch die Verhand-
lungen auf WTO (Welthandelsorganisa-
tion) Ebene, aber auch interne Proble-
me wie die Erfüllung von wachsenden 
Umweltanforderungen, die sich wan-
delnden gesellschaftlichen Ansprüche 
an die Landwirtschaft oder der immens 
hohe Verwaltungsaufwand. Um die 
Tragweite dieser neuen Entwicklungen 
auf die GAP und die damit verbundene 
Größe der notwendigen Veränderung 
am europäischen Agrarmodell abschät-
zen zu können muss der Blick auf die 
Entstehung der GAP und ihre wichtigs-
ten Entwicklungsphasen gerichtet wer-
den. 

Durch die Schwierigkeiten der Agrar-
wirtschaft in der Nachkriegszeit war die 
Landwirtschaft schon vor den ersten 
europäischen Einigungsbestrebungen in 
den einzelnen Staaten ein stark ge-
schützter und gestützter Sektor. Vor 
allem Frankreich mit seiner überpropor-
tional großen Landwirtschaft drängte 
bei den Verhandlungen zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) 1957 darauf, die Agrar-
wirtschaft insgesamt in die Verantwor-
tung der Gemeinschaft zu legen. Dies 
war die Bedingung Frankreichs für die 
Zustimmung zur Warenverkehrsfreiheit. 
Über die Grundrichtung einer GAP 
herrschte schnell Einigkeit: Nahrungs-
mittelengpässe sollten der Vergangen-
heit angehören und die Bauern sollten 
ein zu anderen Wirtschaftssektoren ver-
gleichbares Einkommen erhalten. Somit 
wurden in Artikel 33 EGV ("Römische 
Verträge") folgende Ziele einer GAP 
festgelegt:  

�� Steigerung der Produktivität der 
Landwirtschaft 

�� Gewährleistung einer angemesse-
nen Lebenshaltung der ländlichen 
Bevölkerung 

�� Stabilisierung der Märkte 

�� Sicherstellung der Versorgung 

�� Belieferung der Verbraucher zu 
angemessenen Preisen 

Angesichts der protektionistischen Ag-
rarsysteme der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten und insgesamt niedriger Weltmarkt-
preise war das Erreichen dieser Ziele 
nur durch das weitgehende Ausklam-
mern des Agrarsektors aus dem markt-
wirtschaftlichen Steuerungssystem mög-
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lich. Somit wurde ein umfassendes 
Steuerungs- und Regulierungssystem 
geschaffen, das sich auf die drei Prinzi-
pien des  

�� Marktprinzips (gemeinsame 
Marktorganisation) 

�� der Gemeinschaftspräferenz 
(gemeinsame Agrarpreise) 

�� und der Gemeinschaftsfinanzie-
rung (finanzielle Solidarität) 

stützt. Zur Finanzierung der Marktor-
ganisation durch eine gemeinsame 
Preispolitik und Beihilfen wurde mit 
Inkrafttreten der ersten Markverord-
nung 1962 auch der Europäische Aus-
richtungs- und Garantiefonds (EAGFL) 
gegründet. Dabei verbrauchte die Abtei-
lung "Garantie" des Fonds schon alleine 
etwa 90 Prozent der Mittel für die Fi-
nanzierung der einzelnen Marktordnun-
gen und Beihilfen, später gemeinhin als 
"erste Säule" der GAP bezeichnet. Ein 
System aus Richt- und Interventions-
preisen garantiert den Aufkauf von 
landwirtschaftlichen Produkten inner-
halb dieser Marktordnungen zu einem 
jährlich neu festgelegten Interventions-
preis durch die EG. Gleichzeitig wurden 
durch sog. Ausfuhrabschöpfungen bzw. 
-erstattungen die erzeugten Waren vor 
den Einflüssen des Weltmarktes weitge-
hend abgeschottet und die Überschuss-
produktion verbilligt abgesetzt. Die Ab-
teilung "Ausrichtung" des Fonds finan-
ziert dagegen Maßnahmen zur Verbes-
serung der Agrarstruktur wie beispiels-
weise Flurbereinigungen, wobei das 
Prinzip der Kofinanzierung durch die 
Mitgliedstaaten gilt. 
 
 

 Reformversuche  
So paradox es klingen mag: die GAP 
entwickelte sich zum Problem, weil sie 
so überaus erfolgreich im Hinblick auf 
ihre Zielerreichung war. Schon 1968 
versuchte der sog. Mansholt-Plan die 
drastische Überproduktionen zu verrin-
gern, die durch die ständige Nachfrage-
situation der festen Preisgarantien ange-
regt wurde. Weitere Probleme ergaben 
sich durch die ständig steigenden Lager-
kosten für aufgekaufte Produkte, die 
Übernutzung der Felder und den Ein-
satz von Agrarchemikalien zur Produk-
tionssteigerung, die Verzerrung des 
Weltmarktpreises durch die Ausfuhrer-
stattungen und die starke Konzentrati-
onstendenz hin zu Großbetrieben. 
Noch Anfang der 1990er Jahre fielen 80 
Prozent der Mittel aus dem EAGFL nur 
etwa 20 Prozent der Betriebe, vornehm-
lich den größten, zu. Als Ende der 
1970er Jahre die Ausgaben für die GAP 
mit über 70 Prozent der EG-
Haushaltsmittel endgültig explodierten 
wurde 1984 auf dem Ratsgipfel von 
Fontainbleu beschlossen, die Ausgaben 
durch ein Quotensystem für bestimmte 
Produkte zu limitieren und generell das 
Wachstum der EGAFL-Mittel an das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
der EG zu koppeln. Zwar wurde die 
GAP dadurch vor dem Bankrott be-
wahrt, die Fortführung der Subventi-
ons- und Interventionspolitik brachte 
die EG aber auch international im 
Rahmen der GATT-Verhandlungen 
(Vorläuferorganisation der WTO) im-
mer stärker unter Druck.  
Deswegen wurden 1992 mit der Mac-
Sharry-Reform die Preisstützungen der 
Agrarprodukte zugunsten von direkten 
Zahlungen für erlittene Einkommens-
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einbußen der Landwirte abgebaut. Im 
Rahmen sog. flankierender Maßnahmen 
zum weiteren Abbau der Überschuss-
produktion wurden neben Flächenstill-
legungen und Vorruhestandsregelungen 
auch erstmals der Umweltschutz direkt 
miteinbezogen. Jedoch stiegen durch 
diese Reform die Kosten für die GAP 
nochmals an, so dass die nächste Re-
form nur eine Frage der Zeit war.  
In der Agenda 2000 schlägt die EU-
Kommission angelehnt an den Amster-
damer Vertrag, der eine nachhaltige, 
verantwortungsvolle und umweltscho-
nende Weiterentwicklung der Union 
fordert, die folgenden zentralen Punkte 
für eine Reform der GAP vor:  

(a) eine Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der EU durch 
Preissenkungen,  

(b) Sicherheits- und Qualitätsgaran-
tien für Lebensmittel,  

(c) Sicherung der Einkommen und 
des Lebensstandards der Land-
wirte,  

(d) Festlegung von EU-einheitlichen 
Umweltstandards und die Förde-
rung umweltgerechter Landwirt-
schaft,  

(e) Schaffung alternativer Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für den länd-
lichen Raum,  

(f) Vereinfachung von EU-
Rechtsvorschriften und einen 
Abbau von Bürokratie und letzt-
lich  

(g) die Erhebung der ländlichen Ent-
wicklung zur "zweiten Säule" der 
GAP.  

 

Erreicht werden sollen diese Ziele 
hauptsächlich durch eine weitere 
Absenkung der Preisstützungen für 
diverse Agrarprodukte zugunsten 
von Direktzahlungen an die Land-
wirte und die Finanzierung von Ag-
rarstrukturmaßnahmen aus der Ab-
teilung "Garantie" des EAGFL. Das 
letztlich auf dem Berliner Sondergip-
fel 1999 von den Staats- und Regie-
rungschefs beschlossene Paket zeigte 
allerdings deutlichen Kompromiss-
charakter und blieb in vielen Punk-
ten hinter den Vorstellungen der 
EU-Kommission zurück. Diese "ab-
gespeckte Version" der Agenda 2000 
sah weit geringere Rückführungen 
der Preisstützungen vor, verzichtete 
auf eine Kofinanzierung der Direkt-
zahlungen durch die Mitgliedstaaten 
und ließ die zweite Säule der GAP 
weit weniger wachsen als geplant. 
Außerdem war abzusehen, dass 
durch die Direktzahlungen als 
"Preisausgleichszahlungen", die die 
Verluste der Landwirte aus dem al-
ten Garantiepreissystem kompensie-
ren sollten, wieder die Betriebe und 
Regionen am meisten profitierten, 
die schon vorher am meisten ge-
stützt wurden. Dieser Effekt wurde 
durch zwei weitere Formen der Di-
rektzahlungen für konkrete Leistun-
gen im Rahmen der Agrarumwelt-
programme und der Ausgleichszula-
ge für Betriebe in benachteiligten 
Regionen kaum abgemildert. Auch 
die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
auf die Verteilung der Direktzahlun-
gen zwischen den einzelnen land-
wirtschaftlichen Betrieben einzuwir-
ken - Modulation genannt - konnte 
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die Zementierung von vorhandenen 
Besitzständen nicht verdecken.  

 
Nach der Reform ist vor der Reform  
Durch das "Berliner Paket" wurden der 
Finanzrahmen und die Leitlinien der 
GAP für die Jahre 2000 bis 2006 festge-
legt. Im Rahmen der Halbzeitbewertung 
besteht allerdings die Möglichkeit, An-
passungen an bestehenden Verordnun-
gen durchzuführen. Diese Option hat 
die EU-Kommission im Hinblick auf 
die anstehende Osterweiterung 2004 
auch vor zu verwirklichen. Denn es 
dürfte noch wesentlich schwieriger sein, 
grundlegende Agrarreformen in einer 
erweiterten und wesentlich agrarischer 
geprägten EU der 25 zu verabschieden. 
Im Mittelpunkt des besagten Ände-
rungsentwurf der EU-Kommission 
steht tatsächlich ein Systemwechsel bei 
den Direktzahlungen. Die Flächen- und 
Tierprämien werden von der Produkti-
on entkoppelt, und zugunsten betriebs-
bezogener Einheitszahlungen, die auf-
grund der historischen Prämienansprü-
che berechnet werden sollen, umge-
wandelt. Dadurch soll ein marktorien-
tierteres Wirtschaften möglich werden, 
denn es wird nicht mehr nur produziert 
was subventioniert wird. Der Landwirt 
wird nun eher produzieren was am 
Markt nachgefragt wird oder er wird 
sich auf marginalen Standorten im Ex-
tremfall für eine Aufgabe der Produkti-
on entscheiden. Der Vorwurf bestehen-
de Wettbewerbsnachteile zwischen ver-
schiedenen landwirtschaftlichen Betrie-
ben durch die rückwärtsgewandte Prä-
mienberechnung wieder zu zementieren, 
könnte durch die Umwidmung der Gel-
der in eine regionale Einheitsprämie 
durch die Mitgliedstaaten umgangen 

werden. Um die Änderungen in der 
Einkommensverteilung der Landwirte 
einigermaßen abzufedern, sollten in je-
dem Fall Übergangsfristen zwischen 
dem gegenwärtigen und zukünftigen 
System vorgesehen werden.  
Einen weiteren Schwerpunkt der Vor-
schläge bildet die sog. "Cross Compli-
ance". Die betriebsbezogenen Direkt-
zahlungen sollen in Zukunft obligato-
risch an die Einhaltung der gesetzlichen 
Standards in Umweltschutz, Tierschutz, 
Lebensmittelsicherheit sowie betriebli-
che Arbeitssicherheit gebunden werden. 
Die Landwirte werden dadurch ver-
pflichtet, alle Flächen ihres Betriebes im 
Sinne der guten agronomischen Praxis 
und darüber hinaus zu bewirtschaften. 
Die Cross Compliance steht damit für 
eine nachhaltigere Lebensmittelerzeu-
gung und kann die gesellschaftliche Ak-
zeptanz der Direktzahlungen verbes-
sern. Problematisch wird dieses Feld 
unter dem Blickwinkel des Abbaus von 
Bürokratie: Durch die Überprüfung der 
geltenden EU-Vorschriften in diesem 
Bereich plus der Kriterien der einzelnen 
Mitgliedsstaaten droht ein übermäßiger 
Kontroll- und Verwaltungsaufwand.  
Das Förderspektrum im Rahmen der 
zweiten Säule der GAP (Agrarstruktur-
maßnahme und Entwicklung des ländli-
chen Raums) soll erweitert und mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei sollen neue Maßnahmen der 
Qualitätserzeugung, des Tierschutzes 
und im Bereich des Umweltschutzes 
gefördert werden und bestehende Pro-
gramme zur Honorierung gesellschaft-
lich erwünschter Leistungen finanziell 
ausgebaut werden.  
Allerdings fiel die Kommission im letz-
ten Vorschlag hinter die ursprünglich 
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geplante Mittelaufstockung in diesem 
Bereich zurück.  
Des Weiteren soll die in der Agenda 
2000 begonnene Modulation, die Kür-
zung der Direktzahlungen an Großbe-
triebe, verstärkt werden, um zusätzliche 
Mittel für die Entwicklung des ländli-
chen Raums frei zu machen. Gleichzei-
tig soll eine zeitliche Degression der Di-
rektzahlungen eingeführt werden. Der 
Ausbau der "zweiten Säule" der GAP 
durch diese Form der Finanzierung 
scheint sehr sinnvoll zu sein, doch bei 
dem jetzigen europaweiten Modell kann 
es zum starken Abfluss von Mitteln aus 
Mitgliedsstaaten bzw. Regionen zuguns-
ten anderer kommen, was die Durch-
setzbarkeit erschweren dürften. Außer-
dem wäre eine weitere degressive Staffe-
lung der Direktzahlungen je nach Be-
triebsgröße wünschenswert.  
Zudem soll eine weitere Anpassung der 
Marktunterstützungspolitik vorgenom-
men werden. Eine Senkung der Inter-
ventionspreise für Getreide und Refor-
men in den Bereichen Reis, Schalen-
früchte, Trockenfutter sind ebenso vor-
gesehen wie eine beschleunigte Reform 
der Milchmarktorganisation bei Beibe-
haltung des Quotensystems. Eiweiß-
pflanzen sollen gezielt gefördert werden, 
um den Einsatz tierischer Futtermittel-
mittel zur Proteinversorgung von 
Schweinen und Geflügel zurückzudrän-
gen und unabhängiger von den Impor-
ten von Eiweißpflanzen aus Nordame-
rika zu werden. Die langfristige ökologi-
sche Flächenstilllegung soll genauso 

wieder Anbau von Energiepflanzen zur 
weiteren Substitution fossiler Energien 
gefördert werden. 
Insgesamt kann eine Reihe positiver 
Entwicklungen verzeichnet werden, die 
die Marktorientierung der landwirt-
schaftlichen Produktion verbessern, 
Zahlungen mit sozialen Komponenten 
versehen und den Umweltbezug der 
Beihilfen erhöhen. Allerdings muss die 
Verbesserung der Marktzugangs im Be-
reich der EU für Entwicklungsländer, 
trotz einem Handelsabkommen mit den 
49 ärmsten Ländern der Welt ("Alles 
außer Waffen"), noch stark verbessert 
werden. Ebenso müssen die Exportsub-
vention für faire Weltmarktpreise weiter 
abgebaut werden. Dem Ziel eines weite-
ren Bürokratieabbaus kann wohl kaum 
entsprochen werden und die Transpa-
renz der GAP lässt noch stark zu wün-
schen übrig. Zudem ist die Verteilung 
der Mittel zwischen den "beiden Säulen" 
der GAP immer noch zu unausgewo-
gen. Die zunehmende Verknüpfung der 
Subventionen mit Umweltauflagen u.a. 
bringt zwar eine steigende Akzeptanz 
der Gesellschaft für diese Form der 
Zahlungen. Ob diese generell ökono-
misch fragwürdige Praxis der Subventi-
onen allerdings ewig fortgeführt werden 
kann bleibt zu bezweifeln. In sofern gilt 
doch wieder: Nach der Reform ist vor 
der Reform.  
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